
Teil A - Planzeichnung  
 

M 1:500 

Präambel 
Aufgrund des § 10 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtskräfti-
gen Änderungen sowie § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(LBauO M-V) in der Fassung vom 18.04.2006 (GVOBl. M-V S. 102) einschließlich 
aller rechtskräftigen Änderungen wird nach Beschlussfassung der Stadt Neukloster 
vom                   folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 23 für die "Wohnbe-
bauung Klosterstraße", umfassend die Flurstücke 104/1, 16/2 und 101/1 (teilw.) der 
Flur 1,Gemarkung Neukloster, begrenzt im Südosten durch die Klosterstraße und 
das Flurstück 103/1, im Südwesten durch das Flurstück 104/2, im Nordwesten durch 
das Flurstück 105 und im Nordosten durch die Flurstücke 14, 15 und 16/3 der Flur 1, 
Gemarkung Neukloster, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie folgende Satzung über die örtlichen Bauvorschriften erlassen: 
 
 

Teil B - Text 
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466) 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB u. §§ 1, 4, 16, 18 

BauNVO) 
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-

tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.2 Die Sockelhöhe darf max. 0,50 m, die Firsthöhe max. 8,0 m über dem Bezugs-
punkt liegen. Die Firsthöhe ist gleich die Höhenlage der oberen Dachbegren-
zungskante, also der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel. Die So-
ckelhöhe ist gleich der Schnittpunkt von Oberkante Erdgeschossfußboden 
(Rohbau) und aufstrebendem Mauerwerk. Für die festgesetzten Höhen gilt als 
Bezugspunkt die natürlich anstehende Geländeoberfläche an der südwestlichen 
Grundstücksgrenze des Flurstückes 104/1, Flur 1, Gemarkung Neukloster.  

 
2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 

BauGB) 
Je Einzelhaus sind max. zwei Wohnungen zulässig.  

 
3. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzen 
und Erhalten von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u 25, Abs. 6 sowie § 202 BauGB) 

3.1 Die zur Erhaltung festgesetzte Obstbaumwiese und der Einzelbaum sind dau-
erhaft vor Beeinträchtigungen, die den Fortbestand gefährden, und während der 
Baumaßnahmen gem. DIN 18920 zu schützen. Beschädigte oder abgegangene 
Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. 

3.2 Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wie-
derverwertung zuzuführen.  

3.3 Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind einheimische Sträucher oder einheimische Laubholzhecken 
als Schnitthecken anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten.  

 
4. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB sowie § 86 LBauO M-V) 
4.1 Für Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind nicht glänzende rote, rotbraune, 

braune oder anthrazitfarbene Tonziegel oder Betonpfannen zulässig. Außerdem 
sind begrünte Dächer zulässig. 

4.2 Die Fassaden sind nur als glatt verputzte Fassaden oder mit Sichtmauerwerk 
zulässig. Auf untergeordneten Fassadenflächen (kleiner als 1/3 der jeweiligen 
Fassadenseite) ist auch die Verwendung von Holz zulässig. Ebenso zulässig ist 
die Kombination der genannten Gestaltungselemente mit echtem Fachwerk. 
Fensterlose, ungegliederte Fassadenflächen über 10 m Länge sind durch vor-
oder zurücktretende Gebäudeteile zu gliedern und zu begrünen. 

4.3 Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit 
Ausnahme von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
unzulässig. Die Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere 
Baustoffe vortäuschen, ist unzulässig. 

4.4 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Ölbehälter ist nicht zulässig. 
4.5 Dauerstellplätze von Müllbehältern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Be-

pflanzung, begrünten Umkleidung oder Rankgittern zu versehen.  
4.6 Einfriedungen sind nur als Laubholzhecke, Holzzaun oder Feldsteinmauer zu-

lässig. Drahtzäune sind nur in Verbindung mit Laubholzhecken und nur bis zu 
einer Höhe von max. 1,20 m zulässig.  

4.7 Im Allgemeinen Wohngebiet gilt: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leis-
tung bis zu einer Größe von 0,75 m² zulässig. Werbeanlagen mit Leuchtfarben, 
wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. Die Aufstellung von 
Warenautomaten ist unzulässig. 

4.8 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen ver-
stößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 LBauO M-V und kann mit Bußgeld 
geahndet werden. 

 

Verfahrensvermerke: 
 
 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 

16.6.2008. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist 
durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am 26.9.2008 erfolgt.  

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 

Landesplanungsgesetz (LPlG) mit Schreiben vom 1.10.2008 beteiligt worden. 
 

Stadt Neukloster, den 
       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
3. Die Stadtvertretung hat den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 23 und den 

Entwurf der Begründung dazu am 15.9.2008 gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung beschlossen.  

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 23, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A) und dem Text (Teil B), die Begründung dazu sowie der Entwurf der ört-
lichen Bauvorschriften haben nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 6.10. bis zum 10.11.2008 während der Dienststunden im Rat-
haus Neukloster öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird und dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am 26.9.2008 durch Veröffentlichung in der Ost-
see-Zeitung bekannt gemacht worden. Ebenfalls wurde daraufhin gewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.  

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange sind gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom 30.9. – 2.10.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und über 
die öffentliche Auslegung unterrichtet worden. 

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
6. Der katastermäßige Bestand am     wird als richtig dargestellt be-

scheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flur-
karte im Maßstab                 vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden. 

 
, den 

       (Siegel)  Öffentl. best. Vermesser 
 
7. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
2.2.2009 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
8. Der Bebauungsplan Nr. 23, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B) sowie die örtlichen Bauvorschriften wurden am 2.2.2009 von der 
Stadtvertretung als Satzung beschlossen, die Begründung dazu wurde gebilligt. 

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
9. Der Bebauungsplan Nr. 23, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B) sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften werden hier-
mit am    ausgefertigt. 

 
Stadt Neukloster, den 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
10. Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, wurden durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung 
am    ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des        in 
Kraft getreten.  

 
Stadt Neukloster 

       (Siegel)  Der Bürgermeister 
 
 

 

Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bo-
dendenkmale betroffen. Um die Arbeiten nötigenfalls baubegleitend archäologisch 
betreuen zu können, ist es erforderlich, der Unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landkreis Nordwestmecklenburg den Beginn der Erdarbeiten rechtzeitig, mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich und verbindlich anzuzeigen. Werden unvermutet Bo-
dendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 DSchG unverzüglich der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertre-
ters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege bzw. der Kreisbodendenkmal-
pflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entde-
cker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind in dem Geltungsbereich der Satzung keine 
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten 
Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Ge-
ruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altabla-
gerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 4 Abs. 3 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim Umweltamt des Landkreises, 
Sachgebiet Altlasten und Immissionsschutz, wird hingewiesen. 
 

 
Plangrundlagen: 
Flurkartenauszug der Flur 1 der Stadt Neukloster M 1:2000, 10.04.2008, Luftbild mit 
Flurkartenauszug der Stadt Neukloster, eigene Erhebungen 

Übersichtsplan M 1 : 2000 
 
 

 

STADT NEUKLOSTER 
  

Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 23  

"Wohnbebauung Klosterstraße" 
 
 

umfassend die Flurstücke 104/1, 16/2 und 101/1 (teilw.) der Flur 1,Gemarkung 
Neukloster, begrenzt im Südosten durch die Klosterstraße und das Flurstück 103/1, 
im Südwesten durch das Flurstück 104/2, im Nordwesten durch das Flurstück 105 
und im Nordosten durch die Flurstücke 14, 15 und 16/3, der Flur 1 der Gemarkung 

Neukloster 
 

Satzungsbeschluss 
Bearbeitungsstand 3.12.2008 


